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Im Hinbl ick auf die weitere strafprozessuale Verwertbarkeit  

der Befragungsergebnisse sind die wesentl ichen Grundsätze der 

Dokumentierung von Aussagen durchzusetzen. Das Protokol l  muß 

die Befragung objekt iv widerspiegeln. Das beinhaltet:

Die von der befragten Person gemachten Angaben/gegebe- .  
nen Auskünfte sind in dem für die Beweisführung bedeut
samen Umfang umfassend und den tatsächl ichen Angaben 
entsprechend wiederzugeben.

Die beweiserhebl ichen Umstände des Verlaufs der Befra
gung sind zu dokumentieren (Zustandekommen der An
gaben).

Das Zustandekommen der Angaben und deren Inhalt  s ind 
in ihrer Einheit  zu erfassen.

Auch bei der Protokol l ierung von Befragungen nach dem VP-Ge- 

setz ist  nicht al les zu dokumentieren, was im Verlaufe der 

Befragung zur Sprache kommt.

Das Befragungsprotokol l  muß zumindest Aufschluß geben über:

die Darlegungen der befragten Person zur Gefahr und deren 
Abwehr einschl ießl ich der Probleme der Verursachung der 
Gefahr;

den Umfang und die Art  der geschi lderten Sachverhalte; 

die konkreten Detai ls;

den Inhalt  der Fragen, Vorhalte und andere Informations
übermit t lungen über die Gefahr und ihre Abwehr;

strafrecht l ieh bedeutsame Aspekte;

Anträge und sonst ige Hinweise zur Gefahrenfeststel lung 
und -abwehr;

R e c h t s a r g u m e n t a t i o n e n  u n d  B e l e h r u n g e n .

Unter dem Gesichtspunkt einer späteren Strafverfolgung ist  

von besonderer Bedeutung, daß im Befragungsprotokol l  das


